
Beschluss des Bezirksamtes Neukölln von Berlin vom 21.06.2016 zur 
Bezirksamtsvorlage Nr. 110/16 
 
 
Gegenstand des Antrages: 
Beschluss der BVV vom 04.03.2015 
Drs.-Nr.: 1552/XIX 
 
 
Bebauungsplan 8-70a („Harzer Straße 51.“) 

 
 
Das Bezirksamt beschließt, die aus der Anlage ersichtliche Vorlage zur 
Kenntnisnahme - Schlussbericht - der Bezirksverordnetenversammlung zu 
unterbreiten.  
 

 



Drucksachen 
der Bezirksverordnetenversammlung Neukölln von Berlin 
XIX. Wahlperiode 
 

 
Sitzung am:  

Drs. Nr.: 1552/ XIX 
Lfd. Nr.:  

 

 
Vorlage zur Kenntnisnahme 
- Schlussbericht - 
 
 
Betr.: Bebauungsplan 8-70a  
 
Der Bebauungsplan 8-70a vom 4. März 2015 für das Grundstück Harzer Straße 51 im 
Bezirk Neukölln, ist am 13. April 2016 durch Rechtsverordnung des Bezirksamtes 
Neukölln festgesetzt worden. 
 
Die Verordnung ist am 9.6.2016 im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin Nr. 14 auf 
Seite 311 verkündet worden. 
 
Das Bezirksamt sieht damit den Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung  
(Drs.Nr.1552/XIX) als erledigt an. 
 

Berlin-Neukölln, den 12.01.2016 

Bezirksamt Neukölln von Berlin 

 
 
Dr. Giffey       Szczepanski 

Bezirksbürgermeisterin     Bezirksstadtrat 


